
WIDERSPRUCH GEGEN GOOGLE STREET VIEW 
 
 
Informationen von Google, wo Aufnahmen für Google Street View gemacht werden, 
finden Sie auf der folgenden Webseite: 
http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/faq.html#q9 
 
 

1. Jede/r hat das Recht und die Möglichkeit, der Erhebung und Veröffentlichung 
von Aufnahmen der eigenen Person, von eigenen Kraftfahrzeugen und 
selbst bewohnten oder genutzten Gebäuden bzw. von Grundstückseigentum 
zu widersprechen. 

 
2. Informationswünsche und/oder Widersprüche sind per E-Mail zu richten an 

streetview-deutschland@google.com oder postalisch an 
 

Google Germany GmbH 
Betr. Street View 
ABC-Straße 19 
 
20354 Hamburg 
 
 
Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) 
empfiehlt zur Beweissicherung, die Korrespondenz für die eigene Akte 
auszudrucken bzw. Kopien zu erstellen.  
 

3. In dem Widerspruch sollten konkret die Gebäude bzw. Grundstücke, Fahr-
zeuge etc. (möglichst mit Adresse) benannt werden, die vom Widerspruch 
erfasst werden. Es ist dabei nicht nötig, den Grund für den Widerspruch dar-
zulegen. Im Einzelfall, z. B. zur Vermeidung von Missbrauch, ist es zulässig, 
dass die Berechtigung für den Widerspruch durch Google Germany GmbH 
geprüft wird. 

 
4. Die Wirksamkeit des Widerspruchs ist nicht von besonderen formellen oder 

inhaltlichen Anforderungen, z. B. der Nennung von Gesetzesnormen, ab-
hängig. Unerheblich ist auch, ob der Widerspruch elektronisch oder schrift-
lich eingereicht wird. Google hat zugesagt, alle Widersprüche unabhängig 
von ihrer Form (ausgenommen sind mündliche Widersprüche) umzusetzen. 

 
5. Das ULD nimmt keine Widersprüche für die Google Germany GmbH ent-

gegen. Die direkte Wahrnehmung des Widerspruchsrechtes obliegt jedem/r 
Einzelnen selbst. 
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